
Unionsbürger ist jeder
Staatsangehörige eines
EU-Mitgliedstaats. Die

Unionsbürgerschaft ergänzt
die nationale Staatsbürger-
schaft, ohne sie zu ersetzen.
Sie ist verbunden mit einer
Reihe von Rechten, die ihre
Grundlage in den EU-Ver-
trägen haben. Jeder Bürger,
der die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaats besitzt,
ist automatisch Unionsbür-
ger. Jeder Mitgliedstaat legt
die Bedingungen für den Er-
werb und Verlust der Staats-
angehörigkeit selbst fest.

Durch die Unionsbürger-
schaft erhält ein Österreicher
zahlreiche weitere Rechte
wie z. B. das Recht, sich in-
nerhalb der gesamten EU
frei zu bewegen, aufzuhalten
und zu arbeiten. Weiters
kann ein Österreicher, der in
einem anderen EU-Mitglied-
staat wohnt, bei Kommunal-
wahlen und bei Wahlen zum
Europäischen Parlament in
dem jeweiligen Mitgliedstaat
teilnehmen, wenn er dies
förmlich erklärt hat. Auch
die Botschaften und Konsu-
late eines anderen EU-Mit-
gliedstaats können genützt
werden, wenn Österreich in
einem Staat außerhalb der
EU nicht vertreten ist. Darü-
ber hinaus besteht das Recht,
Petitionen an das Europäi-
sche Parlament, Beschwer-
den an den Europäischen
Bürgerbeauftragten und
künftig auch „Europäische
Bürgerinitiativen“ an die
Kommission zu richten. Er-
gänzt wird die Unionsbür-
gerschaft durch das Recht,
aufgrund der Staatsan-
gehörigkeit nicht benachtei-
ligt zu werden (Diskriminie-
rungsverbot).

Fall Rottmann. Dr. Rott-
mann war österreichischer

Staatsbürger. Nachdem straf-
rechtliche Ermittlungen we-
gen des Verdachts des
schweren gewerbsmäßigen
Betrugs gegen ihn eingeleitet
worden waren, zog er nach
München und beantragte die
deutsche Staatsbürgerschaft.
Bei der Einbürgerung ver-
schwieg er die laufenden Er-
mittlungsverfahren gegen
ihn und täuschte damit die
zuständige Einwanderungs-
behörde über das Vorliegen
der Einbürgerungsvorausset-
zungen. Durch seine Einbür-
gerung in Deutschland verlor
er nach österreichischem
Recht die österreichische
Staatsbürgerschaft. Nach-
dem die deutschen Behörden
informiert worden waren,
dass gegen Rottmann in
Österreich ein Haftbefehl
vorlag, wurde die Einbürge-
rung in Deutschland rück-
wirkend zurückgenommen.
Rottmann hatte nun weder
die österreichische noch die
deutsche Staatsbürgerschaft
– er war staatenlos. Gegen
diesen Umstand legte er in
mehreren Instanzen Beru-
fung ein, bis – durch die An-
knüpfung an die Unionsbür-
gerschaft – der Fall den Weg
zum Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) fand.

Der EuGH bestätigte im
Fall „Rottmann gegen Frei-
staat Bayern“ (2. März 2010,
C 135/08) die Zuständigkeit
der Mitgliedstaaten für die
Festlegung der Vorausset-
zungen hinsichtlich des Er-
werbs und Verlustes der
Staatsangehörigkeit. Gleich-
zeitig betonte er, dass die
Mitgliedstaaten bei der Aus-
übung ihrer Zuständigkeit
das Unionsrecht zu beachten
haben: Jeder Mitgliedstaat
möchte das zwischen ihm
und seinen Staatsbürgern be-
stehende Verhältnis beson-
derer Verbundenheit und
Loyalität sowie die Gegen-
seitigkeit der Rechte und
Pflichten, die dem Staatsan-
gehörigkeitsband zugrunde
liegen, schützen. Deutsch-
land war nach Ansicht des
EuGH durch die Unionsbür-
gerschaft nicht dazu ver-
pflichtet, Rottmann die deut-
sche Staatsbürgerschaft zu
belassen, weil er die öster-
reichische Staatsangehörig-
keit nicht wiedererlangt hat-
te. Da der Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit
durch absichtliche Täu-
schung erschlichen worden
war, billigt die Rechtsord-
nung den Zustand des „Staa-
tenlosen“. 

Der Verlust aller mit der
Staatsbürgerschaft verbunde-
nen Rechte (Wahlrecht, So-
zialleistungen u. a.) bedarf
einer Angemessenheitsprü-
fung. Der Mitgliedstaat hat
zu prüfen, ob der Verlust der
Rechte und die Schwere des
vom Betroffenen begange-
nen Verstoßes in einem an-
gemessenen Verhältnis ste-
hen. Diese Prüfung muss in
jedem Mitgliedsstaat einzeln
erfolgen. Selbst die Rück-
nahme aller Einbürgerungs-
schritte in Deutschland kann
nach Ansicht des EuGH
nicht dazu führen, dass der
Ausgebürgerte die öster-
reichische Staatsbürgerschaft
automatisch wiedererlangt. 

Zur Frage, ob Österreich
verpflichtet ist, Rottmann
die Staatsbürgerschaft wie-
der zu verleihen, hat sich der
EuGH nicht geäußert. Eine
neuerliche Beantragung der
österreichischen Staatsbür-
gerschaft steht Rottmann of-
fen, jedoch wird seine nun-
mehr ergangene strafgericht-
liche Verurteilung wegen
schweren gewerbsmäßigen
Betrugs ein Einbürgerungs-
hindernis darstellen.

Die Behörde kann einem
Österreicher, der sich die
Einbürgerung eines anderen
Staates erschwindelt hat, den
Pass jederzeit wegnehmen –
auch wenn er damit staaten-
los wird. Ein Österreicher,
der eine andere Staatsbürger-
schaft erhält, verliert auf
Grund der Regelungen des
Staatsbürgerschaftsgesetzes
schon mit der Annahme der
fremden Staatsangehörigkeit
die österreichische Staats-
bürgerschaft, außer ihm wur-
de zuvor die Beibehaltung
seiner Nationalität von der
Landesregierung bewilligt. 

Helgo Eberwein
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Europäischer Gerichtshof in Luxemburg.

Grenzen der Unionsbürgerschaft
Der Europäische Gerichtshof ging in seiner aktuellen Entscheidung zum „Fall Rottmann“ der Frage

nach, ob man als Unionsbürger staatenlos werden kann.


